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Bauende Ausbaustreck e: 

Bau-k m 4+028

Ende Ausbau R adweg: 

Bau-k m 3+775

Beginn Ausbaustrecke: 
Bau-km 0+128

Beginn Ausbau R adweg: 
Bau-k m 0-010

Behelfs-
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L512-W A91E0* Bachauenwälder, mittlere Ausprägung

L712 Laubwälder einheimisch, nicht standortgerecht, mittlere Ausprägung
L713 Laubwälder einheimisch, nicht standortgerecht, alte Ausprägung

W 21 V orwälder auf natürlich entwick elten Böden

F12 S tark  veränderte Fließgewässer

F212 Gräben mit naturnaher Entwick lung

K 11 Artenarme S äume und S taudenfluren

V 51 V erk ehrsbegleitgrün, junge bis mittlere Ausprägung

V 32 W ege, geschottert
V 331 W ege, unbefestigt, nicht bewachsen
V 332 W ege unbefestigt, bewachsen

Funktionskennzeichnungen

Technische Planung

Wirkdistanzen

L722 Laubwälder gebietsfremd, nicht standortgerecht, mittlere Ausprägung

Die Grenz e der farbigen Bestandsdarstellung entspricht der Grenz e des 
U ntersuchungsgebiets

Sonstiges

Biotopfunktionen B

Bodenfunktionen Bo

Wasserfunktionen W

Faunistische Funktionsbeziehungen

Biotope (Biotop und Nutz ungstypen lt. Biotopwertliste z ur Anwendung der BayK ompV )
Laubwald (L - überwiegend Laubholz)

L542 S onstige Gewässerbegleitgehölz e, mittlere Ausprägung
L62 S onstige standortgerechte Laubwälder, mittlere Ausprägung
L63 S onstige standortgerechte Laubwälder, alte Ausprägung
L711 Laubwälder einheimisch, nicht standortgerecht, junge Ausprägung

L721 Laubwälder gebietsfremd, nicht standortgerecht, junge Ausprägung

N61 S onstige standortgerechte Nadelwälder, junge Ausprägung
N62 S onstige standortgerechte Nadelwälder, mittlere Ausprägung
N63 S onstige standortgerechte Nadelwälder, alte Ausprägung

W aldmäntel und V orwälder (W )

Gebüsche, Heck en, Gehölz e (B)
B112-W H00BK Mesophile Heck en
B14 S chnittheck en

B313 Baumgruppen, einheimisch, alte Ausprägung
B312 Baumgruppen, einheimisch, mittlere Ausprägung
B311 Baumgruppen, einheimisch, junge Ausprägung

B431 S treuobstbestand im K omplex mit Grünland

Einz elbaum, heimisch (B)!. !. !.

B313 Einz elbaum, einheimisch, alte Ausprägung
B312 Einz elbaum, einheimisch, mittlere Ausprägung
B311 Einz elbaum, einheimisch, junge Ausprägung

B311 Obstbaum, einheimisch, junge Ausprägung
B312 Obstbaum, einheimisch, mittlere Ausprägung

S tillgewässer (S )

F11 S ehr stark  veränderte Fließgewässer

F14 Mäßig veränderte Fließgewässer

R öhrichte und Großseggenriede (R )

S äume, R uderal- und S taudenfluren (K )

K 121-GB00BK Mäßig artenreiche S äume trock enwarmer S tandorte
K 122 Mäßig artenreiche S äume frischer bis mäßig trock ener S tandorte
K 132 Artenreiche S äume frischer bis mäßig trock ener S tandorte

Z112-GC2310 Zwergstrauch- und Ginsterheiden, weitgehend intak t
Z111-GC2310 Zwergstrauch- und Ginsterheiden, geschädigt

Zwergstrauch- und Ginsterheiden (Z)

Magergrünland (G)
O31 Natürliche und naturnahe S teilwände oder Abbruchk anten aus Lock ergestein oder S and

G313-GL00BK S andmagerrasen

Grünland und Grünlandbrachen (G)

G212 Mäßig extensiv genutz tes, artenreiches Grünland
G211 Mäßig extensiv genutz tes, artenarmes Grünland
G11 Intensivgrünland

G221-GN00BK Mäßig artenreiche Feucht- und Nasswiesen

V egetationsfreie oder -arme S tandorte (O)

Äck er, Felder (A)
A11 Intensiv bewirtschaftete Äck er, stark  verarmte S egetalvegetation

S iedlungsbereich, Gebäude (X )
X 11 Dorf- und W ohngebiete
X 132 Einz elgebäude im Außenbereich

P22 Privatgarten, struk turreich
P412 Lagerfläche, teilversiegelt
P42 Land- und forstwirtschaftliche Lagerflächen
P432 R uderalflächen im S iedlungsbereich, artenarm

V erk ehrsflächen (V )
V 11 V erk ehrsflächen, versiegelt
V 12 V erk ehrsflächen, geschottert
V 31 W ege, versiegelt

Grün- und Freiflächen (P)

N711 S truk turarme Altersk lassen-Nadelholz forste, junge Ausprägung

Nadelwald (N - überwiegend Nadelholz)

Bezugsräume
Abgrenz ung des Bez ugsraums
Ortslage W inn und südlich angrenz ende Flur- und W aldrandlagen!(1

W aldflächen der S andgebiete nördlich der Autobahn A6!(2

W aldflächen und Ortsrandlagen z wischen Autobahn A6 und U nterwellitzleithen!(3

Habitatfunktionen H

N712 S truk turarme Altersk lassen-Nadelholz forste, mittlere Ausprägung

Faunistisch besonders wertvolle Gehölzstrukturen 

Austauschbez iehung z wischen Biotopen ähnlicher Ausstattung#* #*

Obstbaum, heimisch (B)!. !.

W asserschutz gebiet (Zone IIIa/ IIIb)!#IIIa

W assersensible Bereiche (gemäß Informationsdienst überschwemmungs-
gefährdete Gebiete IÜG)

Dünenbildungen (gemäß geologischer K arte GK  25), 
soweit im Gelände noch gut erk ennbar

Klimafunktionen K

Funktionen des Landschaftsbildes und der
landschaftsbezogenen Erholung

L

W ald mit besonderer Bedeutung für den regionalen K limaschutz
(gemäß W aldfunk tionsplan)!#K

Erholungswald S tufe I/ II (gemäß W aldfunk tionsplan)!#E I

Gemeindegrenz e
Flurgrenz e (hier auf Grünland)W eg mit besonderer Erholungsfunk tion: W anderweg 

(gemäß W ander- und R adk arte W anderregion Nürnberg-Erlangen)

Fließgewässer (F)

Gräben

Tiere (Faunistische Erhebungen, Büro ÖFA 2019)
Buntspecht")Bs

Feldlerche")Fl

Feldschwirl")Fs

Goldammer")G

Haussperling")H

S chwarz specht ")Ssp

Trauerschnäpper (Einz elnachweis, "möglicherweise brütend")")Ts

Schutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope
V ogelschutz gebiet!#VS

Naturschutz gebiet!(NSG

Landschaftsschutz gebiet!(LSG

Biotop laut amtlicher Biotopk artierung Bayern mit Nummer!(69

Bannwald (gemäß W aldfunk tionsplan)

!
!
!

!!!!!!!
!
!!!!!!

Flächenbezogen bewertbare Merk male und Ausprägungen des S chutz guts 
Arten und Lebensräume (§ 5 Abs. 3 S atz  1 Nr. 1 BayK ompV )B

Nicht flächenbezogen bewertbare Merk male und Ausprägungen des S chutz-
guts Arten und Lebensräume (§ 5 Abs. 3 S atz  1 Nr. 2 BayK ompV )H

Bodenfunk tionenBo
W asserfunk tionenW
K limafunk tionenK
Landschaftsbildfunk tionen / landschaftsgebundene Erholungsfunk tionenL

Trasse des geplanten V orhabens

W achtelweiz en-S check enfalter (Büro ÖFA 2013)")WSf

S umpfschreck e")Sus

S teppen-Grashüpfer")SGh

K leine Goldschreck e")KGs

K urz flügelige Beißschreck e")KBs

Gefleck te K eulenschreck e")GKs

Blauflügelige Ö dlandschreck e")BÖs

Zauneidechse")Z

Biotopbaum!.

Höhlenbaum!. V orübergehende Inanspruchnahme von Flächen während der Bauz eit 

Pendlerpark platz

Grenz e des straßenbezogenen W irk raumes (2 x 50 m) - Bestand
Grenz e des straßenbezogenen W irk raumes (2 x 50 m) - Planung

N723 S truk turreiche Nadelholz forste, alte Ausprägung
N722 S truk turreiche Nadelholz forste, mittlere Ausprägung
N721 S truk turreiche Nadelholz forste, junge Ausprägung
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Ortslage Winn und südlich angrenzende Flur- und 
Waldrandlagen!(1

B H Bo W K L
1 B:

1 H:

1 Bo:

1 W :

Inanspruchnahme und mittelbare baubedingte Beeinträchtigung von Ack erflächen 
und mäßig extensivem Grünland durch den Ausbau der S t 2240, den Bau eines 
straßenbegleitenden R adweges und die Anlage eines R egenrück haltebeck ens

Inanspruchnahme von S traßenbegleitgrün (überwiegend ruderale Grasfluren, 
örtlich magere Einschnittsböschungen)

Abschnittweise Überbauung / V erlegung von straßenbegleitenden verk rauteten 
W iesengräben mit lück igen Hochstaudensäumen durch den S traßenausbau und 
den Bau eines straßenbegleitenden R adweges, örtlich V erlängerung vorhandener 
Graben- und Bachdurchlässe 

1 K :

1 L:

R odung von standortgerechten K iefernforsten sowie von struk turreichen Nadel-
holz forsten westlich der Trasse innerhalb des Baustreifens; mittelbare Beein-
trächtigungen der rück wärtigen W aldbestände durch Aufreißen des W aldrandes

R andliche baubedingte Inanspruchnahme einer Nasswiese westlich der S taats-
straße mit Funk tion als artenreicher Heuschreck enlebensraum (V ork ommen der 
S umpfschreck e R LB 3)

V ersiegelung und Inanspruchnahme von landwirtschaftlich überwiegend intensiv 
genutz ten Böden sowie von vorbelasteten Böden auf S traßenrandflächen durch 
den S traßenausbau, die Anlage eines straßenbegleitenden R adweges und den 
Bau eines R egenrück haltebeck ens

Mögliche Beeinträchtigung eines W asserschutz gebietes durch den S traßenaus-
bau im Bereich der S chutz z onen IIIa und IIIb
Mögliche Beeinträchtigung oberflächennaher Grundwasservork ommen durch den 
Bau des R egenrück haltebeck ens
Mögliche unmittelbare und mittelbare Beeinträchtigungen von wasserführenden 
Gräben und Bachläufen durch Laufanpassung bz w. Durchlassverlängerungen 

R andliche baubedingte R odung von W aldbeständen mit besonderer Bedeutung 
für den regionalen K limaschutz  gemäß W aldfunk tionsplan, gleichz eitig Bannwald 
gemäß Art. 11 BayW aldG

Anlage- und baubedingte Beeinträchtigung von nachgewiesenen und potenz iellen 
Habitaten der Zauneidechse auf S traßenbegleitgrün und W aldsäumen entlang der 
S taatsstraße 

Überprägung des Landschaftsbildes durch den S traßenausbau mit Neuanlage 
eines straßenbegleitenden R adweges sowie Anlage eines R egenrück halte-
beck ens in einer W iesenlage westlich der S taatsstraße, mögliche baubedingte 
Beeinträchtigung eines Bachlaufes mit Auwaldsaum

Waldflächen der Sandgebiete nördlich der Autobahn A 6
B H Bo W K L

2 B:

2 H:

2 Bo:

2 W :

2 K :

2 L:

!(2

Mögliche Beeinträchtigung eines W asserschutz gebietes durch den S traßenaus-
bau im Bereich der S chutz z one IIIa 

R andliche baubedingte R odung von W aldbeständen mit besonderer Bedeutung 
für den regionalen K limaschutz  gemäß W aldfunk tionsplan, gleichz eitig Bannwald 
gemäß Art. 11 BayW aldG

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch randliche anlage- und bau-
bedingte R odung von W aldflächen; V erlust / möglicher V erlust einz elner 
prägender Laubbäume (Eiche / Buche) am W aldrand innerhalb des Baustreifens

Inanspruchnahme von vorbelasteten Böden im Bereich einer k ünstlichen 
Auffüllung durch Bau eines R egenrück haltebeck ens

V ersiegelung und Inanspruchnahme von forstwirtschaftlich genutz ten Böden 
sowie von vorbelasteten Böden auf S traßenrandflächen durch den S traßenaus-
bau und die Anlage eines straßenbegleitenden R adweges

R odung von mittelalten bis alten standortgerechten K iefernforsten sowie von 
struk turarmen bis -reichen Nadelholz forsten v.a. östlich der S traßentrasse durch 
Bau des straßenbegleitenden R adweges sowie innerhalb des Baustreifens; 
örtliche Inanspruchnahme von alten heimischen Laubholz beständen (Eiche / 
Buche) durch den Ausbau der GV S  nach Ernhofen bz w. durch den R adwegebau 
am W aldrand im Norden; anlage- und baubedingte R odung von straßenbeglei-
tenden jungen Laubholz säumen beidseitig der S traßentrasse und mittelbare Be-
einträchtigungen der rück wärtigen W aldbestände durch Aufreißen des W aldrandes

Inanspruchnahme und mittelbare baubedingte Beeinträchtigung von mäßig 
artenreichen, ruderalen Altgras- und S taudenfluren durch die Anlage eines 
R egenrück haltebeck ens 

Inanspruchnahme von S traßenbegleitgrün (überwiegend ruderale Grasfluren, 
örtlich magere Einschnittsböschungen) durch den Ausbau der S t 2240 mit 
S traßenanschlüssen und den Bau eines straßenbegleitenden R adweges

Überprägung des Landschaftsbildes durch den S traßenausbau mit Neuanlage 
eines straßenbegleitenden R adweges 

Waldflächen und Ortsrandlagen zwischen Autobahn A 6 
und Unterwellitzleithen

B H Bo W K L
3 B:

3 H:

3 Bo:

3 W :

3 K :

3 L:

!(3

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch randliche baubedingte R odung 
von W aldflächen, Gewässerbegleitgehölz en und S traßenbegleitgehölz en; V erlust / 
möglicher V erlust einz elner prägender Laubbäume (Buche) am W aldrand 
innerhalb des Baustreifens

R andliche baubedingte R odung von W aldbeständen mit besonderer Bedeutung 
für den regionalen K limaschutz  gemäß W aldfunk tionsplan, gleichz eitig Bannwald 
gemäß Art. 11 BayW aldG

Mögliche unmittelbare und mittelbare Beeinträchtigung eines vorhandenen Bach-
grabens durch die Durchlassverlängerung und die temporäre V errohrung z um Bau 
der Behelfsumfahrung 

Mögliche baubedingte Eingriffe in oberflächennahe Grundwasservork ommen um 
den vorhandenen Bachgraben

Nördlich der Autobahn A 6 mögliche Beeinträchtigung eines W asserschutz ge-
bietes durch den S traßenausbau im Bereich der S chutz z one IIIa

V ersiegelung und Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutz ten Böden 
sowie von vorbelasteten Böden auf S traßenrandflächen durch den S traßenaus-
bau und die Anlage eines Pendlerpark platz es

V erlängerung eines vorhandenen Bachdurchlasses südlich der AS  Altdorf -
Leinburg sowie z usätz lich temporäre V errohrung im Bereich der geplanten 
Behelfsumfahrung 

Inanspruchnahme und mittelbare baubedingte Beeinträchtigung von mäßig 
extensivem Grünland am Ortsrand U nterwellitz leithen durch den Ausbau der 
S t 2240 und den Bau eines Pendlerpark platz es

Inanspruchnahme von S traßenbegleitgrün entlang der S taatsstraße (überwiegend 
ruderale Grasfluren); mittelbare baubedingte Beeinträchtigung von S traßenbegleit-
grün mit heimischen Baumheck en, ruderalen Grasfluren sowie R esten von 
mageren Grasfluren und Feuchtvegetation im Bereich der Auffahrtsschleifen an 
der Autobahn; baubedingter V erlust von jungen straßenbegleitenden Laubbäumen 
um den geplanten Pendlerpark platz

Überprägung des Landschaftsbildes durch den S traßenausbau und Ausbau eines 
straßenbegleitenden R adweges sowie die Anlage eines Pendlerpark platz es auf 
einer W iese in W aldrandlage

Baubedingte Beeinträchtigung von nachgewiesenen und potenz iellen Habitaten 
der Zauneidechse auf S traßenbegleitgrün und W aldsäumen entlang der S taats-
straße 

Geschütz tes Biotop nach §30 BNatS chG i. V. m. Art. 23 BayNatS chG 
(Eigene Erhebung, Planungsgruppe Landschaft 2020)")§

R egenrück haltebeck en/ V ersick erungsbeck en

30.10.2020

30.10.2020

30.10.2020

Hirsch

Engelhardt

K iesel-Peik er

K leinflächige Inanspruchnahme eines gesetz lich geschütz ten S andmagerrasens 
(§ 30 BNatS chG) auf einer südexponierten Böschung nördlich der Autobahn

Ö rtliche anlage- und baubedingte R odung von heimischen Laubbaumheck en und 
alten Laubholz säumen,  baubedingte R odung eines gewässerbegleitenden Erlen-
bestandes im Bereich der geplanten Behelfsumfahrung; R odung von struk tur-
reichen Nadelholz forsten innerhalb des Baustreifens und mittelbare Beeinträch-
tigungen der rück wärtigen W aldbestände durch Aufreißen des W aldrandes

Möglicher V erlust von 3 Biotopbäumen mit potenz ieller Funk tion als Lebensraum 
höhlenbrütender V ögel oder als Lebensraum baumbewohnender Fledermäuse 
am westlichen S traßenrand innerhalb des Baustreifens 

Inanspruchnahme und baubedingte Beeinträchtigung von gesetz lich geschütz ten 
Zwergstrauchheiden und S andmagerrasen (§ 30 BNatS chG) sowie von Mager-
brachen durch Anpassung des Anschlusses der GV S  nach Ernhofen und durch 
Ausbau des Anschlusses der LAU  6

V erlust von 2 Biotopbäumen und möglicher V erlust von 5 weiteren Biotopbäumen 
mit potenz ieller Funk tion als Lebensraum höhlenbrütender V ögel oder als 
Lebensraum baumbewohnender Fledermäuse am W aldrand im Norden durch 
den Anbau des R adweges
Anlage- und baubedingte Beeinträchtigung von nachgewiesenen und potenz iellen 
Habitaten der Zauneidechse auf S traßenbegleitgrün, Zwergstrauchheiden und 
W aldsäumen entlang der S taatsstraße sowie an den Anschlüssen der K reisstraße 
LAU  6 und der GV S  nach Ernhofen
Anlage- und baubedingte Beeinträchtigung von sandig-mageren S traßen-
böschungen am Anschluss der LAU  6 sowie von Zwergstrauchheiden am 
Anschluss der GV S  nach Ernhofen als Lebensräume gefährdeter Heuschreck en 
(V ork ommen der Blauflügeligen Ö dlandschreck e R LB 3, teils auch der Gefleck ten 
K eulenschreck e R LB 3 sowie des S teppengrashüpfers R LB 2) 

Mittelbare k leinflächige Beeinträchtigung / mögliche Beeinträchtigung von 
gesetz lich geschütz ten Nasswiesen und eines mäßig veränderten Bachlaufes 
mit Auwaldsaum (§ 30 BNatS chG) innerhalb des Baustreifens bz w. randlich des 
R egenrück haltebeck ens 
Mögliche baubedingte Beeinträchtigung einer straßenbegleitenden mittelalten 
Baumheck e westlich der S traßentrasse 

V erlust von 1 Biotopobaum und möglicher V erlust von 3 weiteren Biotopbäumen 
mit potenz ieller Funk tion als Lebensraum höhlenbrütender V ögel oder als 
Lebensraum baumbewohnender Fledermäuse am westlichen S traßenrand 
innerhalb des Baustreifens 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch randliche baubedingte R odung 
von W aldflächen; V erlust / möglicher V erlust einz elner prägender Laubbäume 
(Eiche / Buche) am W aldrand innerhalb des Baustreifens

1 Anpassen von Fahrbahn, GR W  und Achse von km 3+500 - km 3+640 04 / 2024 Esch
2 Anpassung der Baufeldgrenz e im Bereich der geplanten Brück e 04 / 2024 Esch

Nürnberg, den 28.11.2022 / 28.03.2025


